
  Anlage 3 der Niederschrift 

Information über die Anzahl der Plätze für die Inobhutnahmen, die vom Kreis 
Bergstraße belegt werden können, wie sie sich aus den Leistungs- und 
Entgeltvereinbarungen des Kreises mit den sozialen Trägern ergeben: 
 
 
1. GGS Bergstraße mbH 7 Plätze gem. § 42 SGB VIII 

2. GGS Jugendhaus Malchen mbH 2 Plätze gem. § 42 SGB VIII (Diese 
Plätze können optional belegt werden: 
Landkreis Darmstadt-Dieburg.) 
 

3. Horizont Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe gGmbH (Fürth) 

10 Plätze gem. § 42 SGB VIII (Diese 
Plätze werden vereinbarungsgemäß 
vorgehalten.) 
 

4. NRD Orbishöhe GmbH Es werden keine ION-Plätze 
vorgehalten, aber nach Absprache 
sind in den stat. Wohngruppen 
vereinzelt ION möglich. 
 

5. SD -Sozialpädagogische Dienste 
GbR 

In der Wohngemeinschaft Viernheim 
können nach Absprache vereinzelt 
ION-Plätze belegt werden. 

 


